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43. Singt-m
amtlich: Theil.

A. Bekanntmachungen des Königlichen Landratbs.
Sir. 388. Oels, den 16. September 1905.

Der Königliche Kreisthierarzt Schwintzer hier ist vom
18. d. Mts. bis 2. Oktober d. Js. beurlaubt und wird durch
den Kreisthierarzt Wegner in Namslau vertreten.

Sir. 389. Del6, den 16. September 1905.
An Stelle des verstorbenen Thierarztes Dr. Hepke

habe ich den praktischen Thierarzt Schüler in Hundsfeld
als Fleisch- und Trichinenschauer und als Ergänzungsfleischs
beschauer für Gut und Stadt Hundsfeld und als Ergänzungs-
beschauer für die Bezirke
Nr. 19 (Sibhllenort und Domatschine)
-,, 20 (Peuke)
» 21 (Langewiese)
» 22/23 (Sacrau)

24 (Groß- und Klein-Weigelsdorf, Mirkau, Stein)
25 (Wildschütz, Görlitz)
28 (Cunersdorf, Klein-Peterwitz)

„ 52 (Schleibitz, Dörndorf, Pühlau)
bestellt. Die Ortsbehörden haben dies zur Kenntniß der
Betheiligten zu bringen.

Sir. 390. Qels, den 19. September 1905.
Sonntag, den 1. Oktober, Mittags von 12—-2 Uhr,

findet in den Schulrüumen im ehemaligen Löserschen Gebäude,
Zeughausstrnße 8, zu Oels die unentgeltliche augenärztliche
Untersuchung und Berathung armer Augenkranker und
Blinder statt. —

Indem ich den Kreisbewohnern hiervon Kenntniß gebe,
fordere ich die Magisträte, Herren Guts- und Gemeinde-
vorsteher aus, dafür Sorge zu tragen, daß möglichst alle
armen Augenkranken zu dieser Untersuchung erscheinen.

Jch bemerke, daß sich unter den Blinden und Augen-
kranken häufig sölche befinden, welche von den Ortsarmeu-
verbänden unterhalten werden müssen, die aber durch eine
Operation oder sonstige entsprechende Behandlung doch noch
seh- und erwerbsfähig werden können, und daß es daher
nicht nur für die Kranken selbst, sondern auch für die
Armenverbände von höchster Wichtigkeit ist, daß den vor-
handenen Blinden und Augenkrankeu ärztlicher Rath und
Hülfe zu Teil wird. Die Augenkranken, welche vom Augen-
arzt untersucht werden sollen, sind, mit einem Armuthsatteste
versehen, am genannten Tage hierher zu befördern.
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Sir. 391. Oels, den 19 September 1905.
Nachdem im Landkreise Breslan die Maul- und Klauen-

feuche aufs neue zum Ausbruch gekommen ist, hat der König-
liche Landrath des Kreises Strehlen zur Verhütung der
Uebertragung dieser Seuche in den dortigen Kreis den Anf-
trieb von Klauenvieh aus die am 3. Oktober ds. Js. in
Markt-Bohrau und am 4. Oktober ds. Js. in Strehlen
anstehenden Viehmärkte untersagt.

Sir. 392. Oels, den 20. September 1905.

Antrage auf Ertheilung von Wandergewerbe-
scheinen fur das Kalenderjahr 1906 betreffend.

Den Herren Amtsvorstehern des Kreises bringe ich bei
der alsbald zu bewirkenden Aufnahme von Anträgen auf
Ertheilung von Wandergewerbescheinen für das Kalenderjahr
1906 meine Kreisblattbekanntmachung vom 6. September v. Js.
—- Kreisblatt Stück 36 Nr. 406 —- in Erinnerung.

Hierbei verweise ich besonders auf Ziffer 2 unb 3 dieser
Bekanntmachung -- betreffend Trennung und Bezeichnung
der Antragsnachweisung — und Ziffer 4 unb 5 —- betreffend
die Aufstellung der Nachweisungen

Bei Aussüllung der Spalte 11 der Antragsnachweisung
(Jahressteuersatz des letzten Gewerbescheines) ist es erforderlich,
den Angaben der Antragsteller nicht ohne weiteres Glauben
zu schenken, sondern den letzten Schein dieserhalb selbst ein-
zusehen. Falls Ermäßigung des Steuersatzes auf Reklamation
oder Rekurs erfolgt ist, so ist dies kurz ersichtlich zu machen.

Als Anlagen zu den Antragsnachweisungen sind wieder
die vorgeschriebenen Formulare c. und D. zu verwenden,
vorausgesetzt, daß die betreffenden Antragsteller bereits im
Besitze gültiger Wandergewerberscheine (pro 1905) sind, daß
die Begleiter bereits zugelassen waren und daß sich die
persönlichen Verhältnisse seit Ertheilung des letzten Scheines
Zer der letztmaligen Zulassung als Begleiter nicht geändert
a en. »

Jn allen anderen Fällen -— also besonders wenn es
sich um neue Anträge und um neue Begleiter handelt —
kommen die Formulare A. unb B. als Anlagen in Betracht.

Bei Ausländern und Personen, welche im Verdachte
stehen, inländische Zigeuner zu sein, sind stets die Formulare
A. unb B. anzuwenden.

Antragsnachweisungen sowohl als auch die Anlagen
desselben sind bezüglich aller Spalten und Fragen aus-
zufüllen bezw. zu beantworten.



Formulare zu den Antragsnachweisungen und Anlagen
sind in der A. Ludwigschen Hofbuchdruckerei hierselbst
vorrätig nnd sind auf Kosten der Ortspolizeibehörden von
dort zu beziehen.

Nr. 393. Breslau, den 17. September 1905.
Polizeiverordnung.

Zur Verhütung der Choleraverbreitung durch den
Schifffahrts- und Flößereiverkehr verordne ich auf Grund
der §§ 137, 138, 139, 140 des Landesverwaltungsgesetzes
vom 30. Juli 1883 (G.-S. S. 195) in Verbindung mit
den §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung
vom 11. März 1850 (G.-S. S. 205ff.) sowie auf Grund
der § 12 und 13 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (R.-G.-Bl.
S. 306) in Verbindung mit § 8 der Anweisung des Bundes-
rats zur Bekämpfung der Cholera vom 28. Januar 1904,
unter Vorbehalt der Zustimmung des Bezirksausschusses für
den Regierungsbezirk Breslau was folgt:

I
Alle Schiffer und Flößer haben fich, sofern sie sich

innerhalb sechs Tagen vor ihrer Ankunft in Ortschaften und
Bezirken aufgehalten haben, in welchen Fälle von Cholera
vorgekommen sind, unverzüglich nach ihrer Ankunft bei der
Ortspolizeibehörde zu melden.

2§ .
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrift dieser Polizei-

verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an
deren Stelle im Unvermögensfalle eine entsprechende Haft-
strafe tritt, bestraft, sofern nicht nach den gesetzlichen Be-
stimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist.

3
Diese Polizeiverordnung tritt sofort mit dem Tage der

Verkündigung in Kraft.
Der Regierungs-Präsident

Wirkliche Geheime Oberregierungsrath
von Holwede «

Oels, den 19. September 1905.
Vorstehende Verordnung bringe ich hiermit zur öffent-

lichen Kenntniß. Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die
sich auf Grund des § 1 der Polizeiverordnung meldenden
Personen einer fünftägigen Beobachtung nach Maßgabe der
Anweisung des Bundesraths zur Bekämpfung der Cholera
vom 28. Januar 1904 unb der dazu erlassenen Preußischen
Aussührungsvorschriften vom 12. September 1904 zu unter-
werfen und den Kreisarzt sofort zu benachrichten, wenn sich
choleraverdächiige Erscheinungen zeigen.

Nr. 3.94. Berlin, den 27. Juni 1905.

Bekanntmachung,
betreffend Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-, Tüncher-,

« Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ausgeführt werden.
Vom 27. Juni 1905.

Auf Grund des § 120e der Gewerbeordnung hat der
Bundesrath für Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-,
Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiter ausgeführt werden,
folgende Vorschriften erlassen-
L Vorschristen für die Betriebe des Maler-, Anstreicher-,

Tüncher-, Weißbinder- oder Lackierergewerbes.
1§ .

Bei dem Zerlleinern, Dem Mengen, dem Mischen und
der sonstigen Verarbeitung von Bleiweiß, anderen Bleifarben
oder ihren Gemischen mit anderen Stoffen in trockenem Zu-
stande dürfen die Arbeiter mit den bleihaltigen Farbsioffen  
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nicht in unmittelbare Berührung kommen und müssen vor
dem sich entwickelnden Staube 2nusreichend geschützt fein.

Das Anreiben von Bleiweiß mit— Oel oder Firnis darf
nicht mit der Hand, sondern nur auf mechanischem Wege in
Behältern vorgenommen werden, die so eingerichtet sind, daß
auch bei dem Einfüllen des Bleiweißes kein Staub in die
Arbeitsräume gelangen kann.

Dasselbe gilt von anderen Bleifarben. Jedoch dürfen
diese auch mit der Hand angerieben werden, wenn dabei nur
männliche Arbeiter über achtzehn Jahre beschäftigt werden
und die von einem Arbeiter an einem Tage anzureibende
Menge bei Mennige ein Kilogramm, bei anderen Bleifarben
100 Grnmm nicht übersteigt.

' 3§ .
Das Abschleifen und Abbimfen trockener Oelfarben-

anstriche oder Spachtel, welche nicht nachweislich bleifrei
sind, darf nur nach vorheriger Anfeuchtung ausgeführt werden.

Der Schleifschlamm und die beim Abschleisen und Ab-
bimsen entstehenden Abfälle sind, bevor sie trocken geworden
sind, zu entfernen.

§ 4.
Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß sich die Arbeiter,

welche mit Bleifarben oder ihren Gemischen in Berührung
kommen, mit Malerkitteln oder anderen vollständig deckenden
Arbeitsanzügen und einer Kopfbedeckung versehen und sie
während der Arbeit benutzen.

§ 5.
Allen Arbeitern, die mit Maler-, Anstreicher-, Tüncher-,

Weißbinder- oder· Lackiererarbeiten beschäftigt werden, bei
denen sie Bleifarben oder deren Gemische verwenden, müssen
Waschgefäße, Bürsten zum Reinigen der Hände und Nägel,
Seife und Handtücher zur Verfügung gestellt werden.

Werden solche Arbeiten auf einem Neubbau oder in einer
Werkstatt ausgeführt, so muß den Arbeitern Gelegenheit ge-
geben werden, sich an einem srostfreien Orte zu waschen und
ihre Kleidungsstücke sauber aufzubewahren.

« 6§ .
Der Arbeitgeber hat die Arbeiter, welche mit Bleifarben

oder deren Gemischen in Berührung kommen, auf die ihnen«
drohenden Gesundheitsgefnhren hinzuweisen und ihnen bei
Antritt des Arbeitsverhätltniffes das nachstehend abgedruckte
Merlblatt, sofern sie es noch nicht besitzen, sowie einen Ab-
druck dieser Bestimmungen auszuhändigen.
II. Vorschriften für Betriebe, in denen Maler-, Anstreicher-,
Tüucher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten im»Zusammen-
hange mit einem anderen Gewerbebetrieb ausgefuhrt werden.

 

§ 7.
Für die Beschäftigung von Arbeitern, welche in einem

anderen Gewerbebetriebe ständig oder vorwiegend bei Maler-,
Anstreicher-, Tüncher-, Weißbinder- oder Lackiererarbeiten ver-
wendet werden und dabei Bleifarben oder deren Gemische —
und zwar nicht nur gelegentlich —- benutzen, gelten die Be-
stimmungen der §§ 1 bis 6.

Findet eine solche Beschäftigung in einer Fabrik oder
auf einer Werft statt, so gelten außerdem die Bestimmungen
der §§ 8 bis 11. 8

§ .
Den Arbeitern muß ein besonderer Raum zum Wafchen

und Ankleiden zur Verfügung gestellt werden, der sauber zu

halten, bei kalter Witterung zu heizen und mit Einrichtungen
zur Verwahrung der Kleidunggstücke zu versehen ist.

Der Arbeitgeber hat für die Arbeiter verbindliche Vor-
schriften zu erlassen, welche folgende Bestimmungen für die
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mit Bleifarben und deren Gemischen in Berührung kommenden
Arbeiter enthalten müssen-

1. die Arbeiter dürfen Branntwein auf der Arbeitsstätte
nicht genießen;

2. bie Arbeiter dürfen erst dann Speisen und Getränke zu
sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, wenn sie
zuvor die Arbeitskleider abgelegt und die Hände sorg-
fältig gewaschen haben;

3. die Arbeiter haben die Arbeitskleider bei denjenigen
Arbeiten, für welche es von dem Arbeitgeber vorgeschrieben
ist, zu betrugen;

4. das Rauchen von Zigarren und Zigaretten während der
Arbeit ist verboten.
Außerdem ist in den zu erlassenden Vorschriften vor-

zusehen, daß Arbeiter, welche trotz wiederholter Warnung den
vorstehend bezeichneten Vorschriften zuwiderhandeln, vor Ab-
lauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung ent-
lassen werden können.

Jst für einen Betrieb eine Arbeitsordnung erlassen
(§ 134a der Gewerbeordnung), so sind die vorstehend bezeich-
neten Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzunehmen

10
Der Arbeitgeber hat die Ueberwachung des Gesundheits-

zustandes der Arbeiter einem von der höheren Verwaltungs-
behörde hierzu ermächtigten, dem Gewerbeaufsichtsbeamten
(§ 139b der Gewerbeordnung) namhaft zu machenden appro-
birten Arzte zu übertragen, der mindestens einmal halbjährlich
die Arbeiter auf die Anzeichen etwa vorhandener Blei-
erkrankung zu untersuchen hat.

Der Arbeitgeber darf Arbeiter, die bleikrank oder nach
ärztlichem Urtheil einer Bleierkrankung verdächtig sind, zu
Beschäftigungen, bei welchen sie mit Bleifarben oder deren
Gemischen in Berührung kommen, bis zu ihrer völligen Ge-
nesung nicht zulassen.
- § 11.

· Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Controle über den
Wechsel und Bestand, sowie über den Gesundheitszustand der
Arbeiter ein Buch zu führen oder durch einen Betriebs-
beamten führen zu lassen. Er ist für die Vollständigkeit und
Richtigkeit der Eintragungen, soweit sie nicht vom Arzte be-
wirkt werben, verantwortlich

Dieses Eontrolbuch muß enthalten:
1. den Namen dessen, welcher das Buch führt,
2. den Namen des mit der Ueberwachung des Gesundheits-

zustandes der Arbeiter beauftragten Arztes,
3. Vor- und Zuname, Alter, Wohnort, Tag des Eintritts

und des Austritts eines jeden der im Absatz 1 bezeich-
neten Arbeiter, sowie die Art feiner Beschäftigung,

. den Tag und die Art der Erkrankung eines Arbeiters,

. den Tag der Genesung,

. die Tage und Ergebnisse der im § 10 vorgeschriebenen
allgemeinen ärztlichen Untersuchungen.
Das Controlbuch ist dem Gewerbeaufsichtsbeamten

(g 139b der Gewerbeordnung), sowie dem zuständigen
Medizinalbeamten auf Verlangen vorzulegen.
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Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar
1906 in Kraft.
Unterne.

 

 

BlebMerkblaite
Wie schützen sich Maler, Anftreicher, Tüncher, Weißbinder,

Lackierer und sonst mit Anstreicherardeiten beschäftigte
Personen vor Bleivergiftung?

Alle Bleifarben (Bleiweiß, Bleichromat, Massikot,
Glätte, Mennige, Bleisuperoxyd, Pattifonsches Bleiweiß,

« Sterblichkeit in den ersten Jahren unterliegen.

 

Falsselörif Gelb, Englisches Gelb, Neapelgelb, Jodblei u. a.)
n te.

Maler, Anstreicher, Tüncher, Weißbinder, Lackierer und
sonst mit Anstreicherarbeiten beschäftigte Personen, die mit
Bleifarben in Berührung kommen, sind der Gefahr der Blei-
vergiftung ausgesetzt.

Die Bleivergiftung kommt gewöhnlich dadurch zu Stande,
daß Bleifarben, wenn auch nur in geringer Menge, durch
Vermittlung der beschmutzten Hände, Barthaare und Kleider
beim Essen, Trinken oder beim Rauchen, Schnuper und
Rauen von Tabak in den Mund aufgenommen oder während
der Arbeit als Staub eingeathmet werden.

Die Folgen dieser Bleiaufnahme machen sich nicht als-
bald bemerkbar, sie treten vielmehr erst nach Wochen, Monaten
oder selbst Jahren auf, nachdem die in den Körper ge-
langten Bleimengen sich soweit angesammelt haben, daß sie
Vergiftungserscheinungen hervorzubringen im Stande sind.

Worin äußert sich die Bleivergiftung?
Die ersten Zeichen der Bleivergistung pflegen in einem

blaugrauem Saume am Zahnfleische, Bleisaum genannt, und
in einer durch Blässe des Gesichts und der Lippen sich kund-
gebenden Blutarmuth zu bestehen. Die weiteren Krankheits-
erscheinungen sind sehr manigfaltig. Am häufigsten tritt die
Bleikolik auf: Der Kranke empfindet heftige, krampfartige,
von der Nabelgegend ausgehende Leibfchmerzen (Kolik-
schmerzen); der Leib ist eingezogen und hart; dabei bestehen
häufig Erbrechen und Stuhlverstopfung, selten Durchfall. Jn
anderen Krankheitsfällen zeigen sich Lähmungenz sie betreffen
gewöhnlich diejenigen Muskeln, durch welche das Strecken
der Finger besorgt wird, und treten meistens an beiden
Armen auf; ausnahmsweise werden auch andere Muskeln an
den Armen oder Muskeln an den Beinen oder am Kehlkopfe
befallen. Mitunter äußert sich die Bleivergiftung in heftigen
Gelenkfchmerzen; von ihnen werden meist die Kniegelenke,
seltener Gelenke an den oberen Gliedmaßen ergriffen. In
besonders schweren Fällen treten Erscheinungen einer Er-
krankung des Gehirns auf (heftige Kopfschmerzen, allgemeine
Krämpfe, tiefe Bewußtlosigkeit oder große Unruhe, Erblindung).
Endlich steht die Bleivergiftung mit dem als Schrumpfniere
bezeichneten schweren Nierenleiden und mit der Gicht in einem
ursächlichen Zusammenhange —- Bei bleikranken Frauen sind
Fehl- oder Todtgeburten häufig. Lebend zur Welt gebrachte
Kinder können in Folge von Bleisiechthuin einer erhöhten

Von blei-
kranken Frauen an der Brust genährte Kinder werden mittels
der Milch vergiftet.

Abgesehen von den schweren, mit Gehirnerscheinungen
einhergehenden Fällen, welche nicht selten tödtlich verlaufen,
pflegen die Bleivergiftungen meist zu heilen, wenn die Kranken
sich der weiteren schädigenden Einwirkung des Bleies ent-
ziehen können. Die Heilung tritt nach mehreren Wochen oder
in schweren Fällen auch erst nach Monaten ein.

Verhütung der Bleierkrankung.
Die weit verbreitete Annahme, daß der regelmäßige Ge-

brauch gewisser Arzneien (Jodkalium, Glaubersalz u. a.) oder
Milchtrinken ausreichende Mittel zur Vorbeugung der Blei-
vergiftung sind, ist nicht zutreffend. Dagegen ist einer
kräftigen und fettreichen Ernährung und insofern auch dem
Milchtrinken ein gewisser Werth beizulegen.

Den wirksamsten Schutz vor Bleierkranlungen verleihen
Sauberkeit und Mäßigkeit. Personen, welche, ohne gerade
zu den Trinkern zu gehören, geistige Getränke in reichlichen
Mengen zu sich zu nehmen pflegen, sind der Bleivergiftungs-
gesahr in höherem Maße ausgesetzt als Enthaitsamere.
Branntwein sollte, namentlich während der Arbeitszeit, nicht
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genossen werden. Jn Bezug auf die Sauberteit müssen die
mit Bleifarben in Berührung kommenden Personen ganz be-
sonders peinlich sein und dabei vornehmlich folgendes beachten:

1. Hände und Arbeitskleider sind bei der Arbeit thunlichst
vor Verunreinigungen mit Bleifarben zu hüten. Es
emplxielhlt sich, die Nägel stets möglichs kurz geschnitten
zu a ten.

2. Sa Verunreinigungen der Hände mit Bleifarben nicht
gänzlich zu vermeiden sein werden, ist das Rauchen,
Schnupfen und Rauen von Tabak während der Arbeit
zu unterlassen.

3. Sie Arbeiter dürfen erst dann Speisen nnd Getränke
zu sich nehmen oder die Arbeitsstätte verlassen, nachdem
sie zuvor die Arbeitskleider abgelegt und die Hände mit
Seife, womöglich mit Bimstein- oder Marmorseife,
gründlich gewaschen haben. Einer gleichen Reinigung
bedürfen das Gesicht und besonders der Bart, wenn sie
während der Arbeit beschmutzt worden sind. Läßt sich
das Trinken während der Arbeit ausnahmsweise nicht
vermeiden, so sollen die Ränder der Trinkgefäße nicht
mit den Händen berührt werden.

. Die Arbeitskleider find bei denjenigen Arbeiten, für
welche es von dem Arbeitgeber vorgeschrieben ist, zu
benutzen.
Um die Einathmung bleihaltigen Staubes zu ver-

meiden, sind die in den Bestimmungen hiergegen enthaltenen
Vorschri«ten genau zu befolgen; insbesondere ist das Anreiben
von Blerweiß und dergleichen mit Oel oder Firnis nicht mit
der Hand, sondern in ftaubdichten Behältern vorzunehmen;
ferner sollen Bleifarbenanstriche nicht trocken abgebimst oder
abgeschliffen werden.

Ertrankt ein Arbeiter, welcher mit Bleifarben in Be-
rührung kommt, trotz aller Vorsichtsmaßregeln unter Er-
scheinungen, welche den Verdacht einer Bleivergiftung (siehe
oben) erwecken, so soll er in seinem und in seiner Familie
Interesse die Hülfe eines Arztes sogleich in Anspruch nehmen
und diesem gleichzeitig mittheilen, daß er mit Bleifarben zu
arbeiten gehabt hat. «-

Der Stellvertreter des -Reirhskauzlers.
Graf von Posadowsky.

Oels, den 14. September 1905.
Vorstehende Vorschriften bringe ich hiermit zur öffent-

lichen Kenntniß.
Die Ortspolizeibehörden wollen die im § 7 Abs. 2 der

Bundesrathsbekanntmachung bezeichneten Fabriken auf bie
Vorschrift des § 10 hinweisen und die Fabrikinhaber anhalten,
die Aerzte, denen sie die Ueberwachung des Gesundheits-
zustandes ihrer Arbeiter übertragen wollen, baldigst namhaft
zu machen, die dazu erforderliche Ermächtigung des König-
lichen Herrn Regierungspräsidenten ist durch meine Ver-
mittelung einzuholen und die Uebertragung alsdann dem
Gewerbeaufsichtsbeamten anzuzeigen.

Nr. 395. Oels, den 14. September 1905.
Die mit der Abholung der Unsnllverhütungsvorschriften

noch rückständigen Gemeindevorstände und Magifträte werden
hiermit daran erinnert.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Nr. 396. Oels, den 20. September 1905.
Das Proviantamt zu Oels wird am Dienstag, den

26. September 1905 in Bernstadt Hafer, Heu und Stroh
ankausen und von 7 Uhr früh abnehmen. Heu ist in Bunden
zu zehn Pfund, Stroh in Bunden zu zwanzig Pfund ein-
zuliesern. Abnahmesielle Kaserne der 3. Eskadrom
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Instit Die Ortsbehörden wollen dies zur Kenntniß der Be-
wohner bringen.

Sir. 397. Juliusburg, den 27. August 1905.
Statut

des Gesamt-Wegebau-Verbandes Juliusburg.
I§ .

Die Gemeinde Dorf Juliusburg bildet mit dem Guts-
bezirk Juliusburg zur Wahrnehmung von Wegebauten einen
Wegebau-Verbaud mit dem Sitze in Juliusburg und der
Bezeichnung Gesamt-Wegebau-Verband Juliusburg.

2
Von dem Verbande wahrzunehmende Angelegenheiten

sind alle diejenigen Geschäfte, welche den Wegebau-Verbänden
gemäß § 13 ff., Titel 15, Theil 2 des allgemeinen Land-
rechts, des Wegereglements für die Provinz Schlefien -«vom
11. Januar 1757 unb der Wegepolizeiverordnung vom
28. Juni 1858 angewiesen oder in Berücksichtigung der her-
kömmlichen Leistung bisher ausgeführt worden sind.

An erster Stelle ist die Herbeiführung eines chaufsee·
mäßigen Ausbaues des Kommunikattonsweges Juliusburg—
Schwundnig ins Auge gefaßt.

3

 

Guts- und Gemeindebezirk Juliusburg leisten zu-
sammen zum Bau der Chaussee Juliusburg—Schwundnig
einen Beitrag von 12600 Mark, und zwar in Form eines
aufzunehmenden Kapitals, zu dessen Verzinsung zu 31/2 unb
Tilgung 1 vom Hundert

der Gntsbezirt Z
der Gemeindebezirk Zz

entrichtet.
Soweit anderweit bare Kosten für Wegebau und

Unterhaltung erforderlich werden, bleibt Beschlußfassung vor-
behalten. Jn dem Gemeindebezirk selbst werden die Kosten
als Gemeindesteuern verteilt.ä 4

Die Vertretung des Gesamt-Wegebau-Verbandes erfolgt
durch den Verbands-Ausschuß, welcher besteht

a. aus zwei Abgeordneten der Gemeinde und
b. dem Gutsvorsteher-Stellvertreter von Juliusburg,

welcher 3 Stimmen zn§sghren hat.

In den Fällen des § 124«zu 1, 2, 4 und § 126 der
Landgemeindeordnung wird eventuell der Gutsbezirl im Ver-
bandsausfchuß durch den ftellvertretenden Gutsvorsteher
vertreten.

§ 6.
Abgeordnete der Gemeinde sind der jeweilige Gemeinde-

vorsteher » und der erste Schüsse. Die etwa Ausfcheidenden
bleiben bis zum Eintritt der Zeugewählten in Thätigkeit.

Der Verbands-Ausschusz wählt aus feiner Mitte den
Verbandsvorsteher und einen Stellvertreter aus die Zeit von
6 Jahren nach den für die Wahl eines Gemeindevorstehers
geltenden Vorschriften (§ 76 ff. Landgemeindeordnung) mit
der Maß abe hinsichtlich des § 77 a. a. Q, daß der Ver-
bandsausschuß aus seiner Mitte einen Wahlvorfteher wählt
und von der Wahl zweier Beisitzer Abstand nehmen Bann.

Die Wahl kann nur auf solche Personen gelenkt werden,
bei welchen die Voraussetzung zur Uebernahme des Amtes
als Gemeinde- resp. Ortsvorsteher vorliegt.

§ 8-
Der Verbandsausschuß versammelt sich in dem vom

Vorsitzenden zu bestimmenden Lokale innerhalb des Wahl-
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bezirls, so oft er vom fVorsitzenden in ortsüblicher Weise
einberufen mirb.

Der Vorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, sofern
dies der Gemeinde- oder Gutsvorsteher verlangt. Die Ge-
samtvertretung des Gesamt-Wegebau-Verbandes beschließt
über die gestellten Anträge nach Stimmenmehrheit, bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Bei Wahlen finden die Bestimmungen der §§ 76 unb
folgende der Landgemeindeordnåing Anwendung.

§ .
Dem Verbandsausschuß stehen in Beziehung auf die

Verwaltung der Verbandsangelegenheiten die Rechte der
Gemeindeversammlung, dem Vorsitzenden desselben aber die
Rechte des Gemeindevorstehers zu. Der Vorsitzende bringt
die Beschlüsse zur Ausführung und führt unter seiner Unter-
schrift die laufende Correspondenz Er vertritt den Gesamt-
Wegebau-Verband nach außen. Urkunden über Rechts-
geschäfte, welche den Verband gegen Dritte verbinden fallen,
müssen von dem Vorsteher und einem von dem Verbands-
ausschuß bestimmten zweiten Mitglied des Ausschusses unter-
schrieben sein.

§ 10.
Jn Bezug auf Haud- und Gespanndienste bleibt es bei

der ortsüblichen Gewohnheit.
§ 11.

Abänderungen des vorliegenden Statuts, welche vom
Verbandsausschuß beschlossen werden, bedürfen der Ge-
nehmigung des Kreisausfchusfes.

Der Gutsvorsteher-Stellvertreter des
Gutsbezirks Inliusbnrg.

F. Retter.

Juliusburg, den 27. August 1905.
Obige Satzungen wurden einstimmig von der Gemeinde-

Vertretung am 27. August angenommen.
Der Gemeindevorstand

Ja co b.

Oels, den 15. September 1905.
Vorsiehendes Statut wird hiermit genehmigt.

Der Kreisansschnsz.
Graf Yorck. von Moßner. Kallmann R. Grünig

Vogel.

Fürsten-Ellguth, den 14. August 1905.
» Statut

des Gesammt-Wegeban-Verbandes Fürsten-Gliguth.

 

Nr. 398.

§ 1.
Die Gemeinde Fürsten-Ellguth bildet mit dem Guts-

bezirk Fürsten-Ellguth zur Wahrnehmung von Wegebauten
einen WegebauiVerband mit dem Sitze in Fürsten-Ellguth
gäb dör Bezeichnung Gesammt-Wegebau-Verband Fürsten-

gut .
§ 2.

Von dem Verbande wahrzunehmende Angelegenheiten
sind alle diejenigen Geschäfte, welche den WegebauiVerbänden
gemäß § 13 ff, Titel 15, Theil 2 des allgemeinen Land-
rechts, des Wegereglements für die Provinz Schlesien vom
11. Januar 1757 und der Wegepolizeiverordnung vom
28. Juni 1858 angewiesen oder in Berücksichtigung der
herkömmlichen Leistung bisher ausgeführt worden sind.

An erster Stelle ist die Herbeiführung eines chaussee-
mäßigen Ausbaues des Kommunilationsweges Fürsten-Ellguth
ins Auge gefaßt.  

‚_‚ § 3J? . ..

Guts- und Gemeindesezirk Fürsten-Ellguth leisten zu-
sammen zum Bau der Chausfee Lampersdorf——Minkowski
einen Beitrag bis zu 40000 Mark und zwar in Form eines
aufzunehmenden Kapitals, zu dessen Verzinsung nach 31/2 und
Tilgung mit 1 vom Hundert

der Gutsbezirk Fürsten-Ellguth 4237
die Gemeinde Fürsten-Ellguth Z

entrichtet.
Ersparnisse an den Baukosten werden nach demselben

Verhältnisse dem Gutsbezirke und der Gemeinde angerechnet.
Soweit anderweit bare Kosten für Wegebau und Unter-

haltung erforderlich werden, bleibt Beschlußfassung vor-
behalten.

Jn dem Gemeindebezirk selbst werden die Kosten als
Gemeindesteuern verteilt.

§ 4.
Die Vertretung des Gesammt-Wegebau-Verbandes erfolgt

durch den Verbands-Ausschuß, welcher besteht
a. aus zwei Abgeordneten der Gemeinde und
b. dem Gutsvorsteher-Stellvertreter von Fürsten-Ellguth,

welcher 3 Stimmen zu führen hat.
§ 5.

Jn den Fällen des § 124 zu 1, 2, 4 unb § 126 der
Landgemeindeordnung - wird eventuell der Gutsbezirk im
Verbands-Ausschuß durch den stellvertretenden Gutsvorsteher
vertreten.

§ 6.
Abgeordnete der Gemeinde sind der jeweilige Gemeinde-

vorfteher uud der erste Schüsse. Die etwa Ausscheidenden
bleiben bis zum Eintritt der Neugewählten in Thütigkeit.

§ 7.
Der Verbands-Ausfchuß wählt aus seiner Mitte den

Verbandsvorsteher und einen Stellvertreter auf die Zeit von
sechs Jahren nach den für die Wahl eines Gemeindevor-
·te zers geltenden Vorschriften (§ 76 ff. Landgemeindeordnung)
mit der Maßgabe hinsichtlich des § 77 a. a. O» daß der
Verbandsausschuß aus seiner Mitte einen Wahlvorsteher
wählt und von der Wahl zweier Beisitzer Abstand nehmen kann.

Die Wahl kann nur auf solche Personen gelenkt werden,
bei welchen die Voraussetzung zur Uebernahme des Amtes
als Gemeinde-s resp. Ortsvorsteher vorliegt.

§ 8.
Der Verbandsausschuß versammelt sich in dem vom

Vorsitzenden zu bestimmenden Lokale innerhalb des Wahl-
bezirts, so oft er vom Vorsitzenden in ortsüblicher Weise
einberufen wird.

Der Vorsitzende ist zur Einberufung verpflichtet, sofern
dies der Gemeinde- oder Gutsvorsteher verlangt. Die
Gesammtvertretung des GefammtiWegebau-Verbaudes be-
schließt über die gestellten Anträge nach Stimmenmehrheit,
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Bei Wahlen finden die Bestimmungen der §§ 76 unb folgende
der Landgemeindeordnung Anwendung.

§ 9.
Dem Verbandsausschuß stehen in Beziehung auf die

Verwaltung der Verbandsangelegenheiten die Rechte der
Gemeindeversammlung, dem Vorsitzenden desselben aber die
Rechte des Gemeindevorstehers zu. Der Vorsitzende bringt
die Beschlüsse zur Ausführung und führt unter seiner Unter-
schrift die laufende Corre·spondeuz. Er vertritt den Gesammt-
Wegebau-Verband nach außen. Urkunden über Rechtsge-
schäfte, welche den Verband gegen Dritte verbinden sollen,

 

    

 



müssen von dem Vorsteher nnd einem von dem Verbands-
Ausschuß bestimmten zweiten Mitglied des Ausschusses unter-
schrieben sein.

§ 10.
Ja Bezug auf Hand- und Gespanndienste bleibt es bei

der ortsüblichen Gewohnhei§t. U

Abänderungen des vorstehenden Statuts, welche vom ·
Verbandsausschusse beschlossen werden, bedürfen der Ge-
nehmigung des Kreisansschusses.

Der GntsvvrstehersStellvertreter des
Gntsbezirks Fürsten-Ellgnth.

W. Weber.
Fürsten-Ellguth, den 2. September 1905.

Obige Satzungen wurden einstimmig von der Gemeinde-
vertretung am 2. September 1905 angenommen.

Der Gemeindevorstand-.
Bieneck.

Borstehendes Statut wird hiermit genehmigt.
Oels, den 15. September 1905.

Der Kreisnnsschnsz.
Graf Yorck. v. Moßner. Kallmann. R. Grünig.

Vogel.

Nr. 399. Oels, den 20. September 1905.
Nachweisung der im Monat September d. Js.

ertheilten Jagdscheine.
a. Jahresjagdscheine:

 

Wentzel, Wurstsabrikant—-Hundsfeld .......... 1. 8. 05.
Wolff Reinhold, Werkmeister-Hundsfeld ........ 1. 8. 05.
Weigand, Amtsgerichtsrath——Oels ........... 4. 8. 05.
Chorus Albrecht, Jnspektor——Groß-Graben ....... 5. 8. 05.
Nowak Johann, Forstaufseher—Nieder-Alt-Ellguth . . . . 7. 8. 05.
Köhler, Rendant—Bernstadt ............. 8. 8. O5.
Wasner Fritz, Kaufmann-Hundsseld ......... 10. 8. 05.
Scnpin Ernst, stud.——Cronendorf ........... 12. 8. 05.
Moll Erhard, Schüler 3. Zt.—Görlitz ......... 12. 8. 05.
Freiherr von Twickel, Rittergutsbesitzer—Qstrowine 14. 8. 05.
Gringmnth, Qber·sorstmeister—Qels .......... 15. 8. 05.
earobmer, Forstassessor—Qe1s ............« . 15. 8. 05.
Hirschberg, Waldbelauser-—Vierraden ......... 15. 8. 05.
Appelt, Waldbelaufer—Grüneiche ........... 15. 8. 05.
Wenzel, Waldbelaufer—Wilhelminenort ........ 15. 8. 05.
Karkowski Paul, Vorwerksbesitzer—Sabiok ....... 17. 8. 05.
Pietzek, Amtspächter——Zucklau ............ 17. 8. 05.
Dr. Becker, Königlicher Stabsarzt—Qels ........ 17. 8. 05.
Rimpan Max, Wirthschaftsvolontär—Ober-Alt-Gllguth . . 17. 8. 05.
Katz Fritz, Wirthschaftsvolontär——Qber-Alt-Ellguth . 17. 8. 05.
Schube, Ritter-gutsbesitzer—Kurzwitz .......... 17. 8. 05.
von Schicksns Wolfram, stud. jur.‚ 3. Zi. Zessel 17. 8. 05.
Graf von Pfeil, Gerichtsreferendar—Oels ....... 18. 8. 05.
Standke Conrad, pensionierter Kronprinzlicher Förster—

Groß-Gllguth ........ . . ....... 18. 8. 05.
E. A. Rohnstock, Wirtschaftsbeamter—Nieder-Schmollen . 18. 8. 05.
Pätsch Bernhard, Student, 3. Zi. Oels ........ 18. 8. 05.
Gras von Schwerin, Rittmeister a. D.—Jackschönau . . . 18. 8. 05.  
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Berger Gustav, Kaufmann-Bernstadt ...... . . . 19. 8.
Berger Paul, Berg-Jngenieur—Bernstadi . . . . . 19. 8.
Schulz Conrad, Zimmermeister——Bernstadt . . . . « . 20. 8.
Hentschel Wilhelm, Väclermeister—Vernstadt ...... 21. 8.
Heinze Hermann, Wirthschaftsinspektor—Dammer 21. 8.
Spaniel, Förster——Ulbersdorf ............. 21. 8.
Arndt, Qberamtmann—Groß-Gllguth . ....... 21. 8.
von Kardorff Siegfried, Regierungsassessor, 3. Zi. Nieder-

Wabnitz ..................... 21. 8.
Zwirner Hermann, Rentier, z. Zt. Juliusburg ..... 22. 8.
von Raven, Ritter-gutsbesitzer—-Postelwitz ........ 22. 8.
E. von Mossner, Rittergntsbesitzer—Ulbersdvrs ..... 22. 8.
Rojahn, Hauptmann, z. Zi. Nauke- .......... 22. 8.
Reipert Ernst, Mühlenbesitzer—Vierraden ........ 23. 8.
Hedwig Ernst, Gärtner und Jäger-Görlitz ...... 23. 8.
Kayser, Amtsrath—Groß-Graben ........... 23. 8.
Kayser Otto, Landwirth—Groß-Graben ........ 23. 8.
Züchner Julius, Gutsbesitzer-—Bohrau ......... 23. 8.
Klapper Wilhelm, Wald- und Feldaufseher-—Gutwohne 24. 8.
Retter Alfred, Landwirth—Jnlinsbur ......... 24. 8.
Wilhelm Karl, Kunstgärtner und Waldaufseher-Prietzen . 24. 8.
Schweinoch Franz, Forstlehrling——Ober-Mühlatschütz . . . 25. 8.
von Schickfus, Generalmajor, z. Zt. Zessel ..... · . . 25. 8.
Heik Thomas-, Rittergutsbesitzer——Laubsky ....... 26. 8.
Kutzner, Amtspächter—Cunersdorf .......... 26. 8.
F. Pietrusky, Gutsbesitzer-Klein-Peterwitz ....... 27. 8.
Nouvel Paul, Hauptmann d. L., z. Zt. Pontwitz . . . . 29. 8.
Tourbier, Jagdaufseher—Patschkey .......... 30. 8.

, b. Tagesjagdscheine:
Riediger Paul, Restgutsbesitzer—Alte Apothekerei . . 20.—22. 8.
Trautwein Georg, Ingenieur, 3. Zt. Vernstadt . . . 21.—23. 8.

„ „ „ „ . . . 28.—30. 8.
o i 310 8·— 2. 9.

H

c.unent«ge1t1iche Jagdscheine:
Wagner, Qberjäger—Oels .............. 3.
Schubert, Stadtsörster—Langenhos .......... 10.
Mehwald, Oberwildmeister—Domatschine ........ 15.
Stampe, Revierförster—Zucklau ............ 15.
Michaelis, Revierförster—Juliusburg ...... . . . 15.
Weidner, Revierförster—Grüneiche ........... 15.
Mehwald, Revierförster— Peuke ............ 15.
Mende, Reviersörster—Süßwinkel ........... 15.
Oppenberg, Revierförster—Will)elminenort ....... 15.
Reimann, Forstsekretär—Oels ............ 15.
Speer, Revierjäger—Netsche ............. 15.
Holletschek, Revierjäger——Julinsburg .......... 15.
Priesterjahn, Revierjäger-—Eichvorwerk . .- ....... 15.
Schmidt, Revierjäger——Sibyllenort .......... 15.
Zimmermann, Qberjäger—Qels ............ 17.
Mix, Qberjäger——Oels ............... 17.
Spaniel, Förster—Ulbersdorf ............. 21.
Labitzke, Qberjäger—Oels .............. 22.
Schwarzrock, Vicefeldwebel——Oels ........... 23.
Gorke, Unteroffizier——Oels . . . . ......... 2 .
Jedicke, Unteroffizier—-—Qels ............ 25.
Schweinoch, Revierförster, Ober-Mühlatschütz . . . . -. . 25.
Falke, Vizefeldwebel—Oels .............. 26.
Mende, Revierjäger—Sandhäuser ........... 26.
Lindekert, Oberjäger—Oels ............. 28.
Warnat, Oberjäger—Oels .............. 29.

Der Königliche Landrath.
i. V.

GIat Yorck von Marienburg Kreisdeputirter.
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B. Bekanntmachnngen anderer Behörden.

Pontwitz, den 10. September 1905.
Nach Feststellung durch den Herrn Kreisthierarzt ist in

den Schweinebeständen der Freistellenbesitzer Stolper,
Schubert, Rauer in Pontwitz und Jerchel in Ostrowine
Schweineseuche festgestellt worden.

Der Amtsvorsteher.
Hochmuth

Bufelwttz, den 11. September 1905.
Der Rothlauf unter den Schweinen des Stellenbesitzers

Kleinert zu Allerheiligen und des Dominiums Zessel ist
erloschen, die Stallsperre ist aufgehoben

Der Amtsvorsteher.
von Gerlach.

Ulbersdorf, den 18. September 1905.
Unter den Schweinebeständen der Freistellenbesitzer

Gottlieb Buj ok und Paul Wabnitz zu Ulbersdorf ist
die Schweineseulche amtlich festgestellt worden. Schutz- und
Destnfektionsmaßregeln wurden angeordnet.

Der Amtsvorsteher.
gez.: von Moßner.

 

Vomin den 18. September 1905.·
Der Fohlenmann Friedrich Stanet von hier hat

sich nach seiner Entlassung aus dem Dienst am 5. d. Mts.
unter Zurücklassung seiner Frau von hier entfernt und ist
bis jetzt noch nicht zurückgekehrt

Die Ortsbehörden und Herren Gendarmen werden
ersucht, mir von dem eventuellen Aufenthalt des Stanek
Miittheilung zu machen.

Der Amtsvorsteher.
H o chmu th.

 

Pontwitz, den 19. September 1905.
Die Lohngärtnerssrau Rosan Mistol aus Ponwitz

wird hiermit als notorischer Trunkenbold erklärt.
Gast- und Schankwirthen ist die Verabreichung von

Spirituosen an dieselbe verboten. Zuwiderhandlungen werden
auf Grund der Polizeiverordnung vom 28. Mai 1903 bestraft.

Der Amtsvorsteher.
Ho ch mut h.

 

 

 

Mit am Beilage.





Beilage zu Nr. 39 des Oelfer Kreisblattes.
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empfiehlt in Fässern

und ausgewogen in

bester Qualität bei

soliden Preisen franko

Dachfteine (Flachwerke),
gebraucht, aber vorzüglich erhalten, hat 50000 Stück fehr preiiwerth ab
Lagerplatz Striegauer Chaussee Nr. 4 abzugeben

R. Fischer, Bresluu VI.‚
Nicolaistadtgraben Nr. 21.

Der Auktionaior
empfiehlt sich zur Entgegennahme von illititet'igenw zur Ver-
fteigerung ganzer Coneursss und Nachlaß-Bestande, fowie
aller Mobilien, Kleider, Betten, Wäsche, Gold-· und

Silberwaaren te.
Namens-(Summen Breslanerftrafze Sie. 1.

Julius Misch, Auttionaton

Qnittungsbüeher-
Tagebücher färTrichinenfchauer,

Befcheinigungen
für Fleifch- nnd Trichincnfihauer

sind in der Hofbnchdrnckerei von A. Ludwig in Oel- vorrlithig.

  
 

 

wenn): Nachrichten
Am 14. Sonntage nach Trinitatig.

Gottesdienfte in der ev. Propfttirche zu Den.

«- Zägkgotteödienft 6 Uhr: Herr Paftor
er

l’’) Hauptgoitesdienft 9 Uhr: Herr Pastor
Schmidt

*) Vormittags U Uhr die von Studnisfche
Stiftspredign Herr Paftor Küblen

Beichte früb 81/, Uhr: Herr Paftor Schmidt.
Jn der St. SaivatoriKirchr.

*1 Vormittags 9 Uhr: Herr Paftor Viehler.
Wochengotteödienft in der Propftkirche.

Donnerstag, den 28. September 1905 früh
81/, Uhr: Herr Paftor Steuer.

Beichte früh 87« Uhr: Herr Paftor Biehler.
Amtswochn

Für Tauer und Tranungem Herr Superi
intendent Ueberfchür, vertreten durch die
anderen Herren Geistlichen.

für Begräbnisse tu der Stadt: Herr
Pastor Viel-ten

für Begräbnisse auf dem Lande: Herr
Paftor Käf-ten

l") Kollekte für das deuifche Samariter-
Ordengftift in Qrafcbntt.

Die Erneuerung der Lofe zur
4. Klasse 213. Lotterie hat bei Ber-
luft des Anrecht bis zum 6. Oktober
abends 8 Uhr zu erfolgen.

Der Rat. LotteriesEinuehmen
Hellhofi’.

Geringer Reizen,
zu Mahlzwecken nicht geeignet, wird
getauft; von wem, fagt die Expedition
der Dellen Zeitung «Lotomotive.«

.- Jagdhund,
s - ’54- ?7-1” braun-weiß,
entlaufen; gegen Belohnung abzugeben
NiedersWiltam Kreis Namilan

Bürde.

Mreife in der Stadt Oel-
am Sonnabend, den 16. September 1905.

 

 

 

Roggen ..... 14 30 13 80 13 —
...... 14 20 13 70 13 —

Hafer ...... 12 80 12 — 11 40
6:51,0“ ------ 20 — _ ""‘ 18 —

Kartoffeln 3 60 ....._ 3 —-
m 0000000 4 60 — ""' 4 ‘—

ichtstroh, neu . . 3 60 3 20    




